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Gesetz 
zur Änderung des Landeswassergesetzes und an-

derer wasserrechtlicher Vorschriften 
 

 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
 
Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und 
FDP: 

 Ausschussvorschlag: 

   

Artikel 1 
Änderung des Landeswasser-

gesetzes 

 
Artikel 1 

Änderung des Landeswasser-
gesetzes 

Das Landeswassergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Februar 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 91), geändert durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 12. Dezember 
2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 791), wird wie folgt 
geändert: 

 Das Landeswassergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Februar 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 91), geändert durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 12. Dezember 
2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 791), wird wie folgt 
geändert: 

   

1. § 4 erhält folgende Fassung:  1.  unverändert 

„§ 4 
Wasserschutz- und Heilquel-

lenschutzgebiete 
(zu §§ 51 bis 53 WHG) 

  

(1) Wasserschutz- und Heilquellen-
schutzgebiete werden gemäß § 51 Abs. 1 
WHG sowie § 53 Abs. 4 WHG von der 
obersten Wasserbehörde festgesetzt. 
Außerdem können durch die oberste 
Wasserbehörde Heilquellen nach § 53 
Abs. 2 WHG staatlich anerkannt und Be-
triebs- und Überwachungspflichten nach 
§ 53 Abs. 3 WHG vorgeschrieben wer-
den. 

  

(2) Die untere Wasserbehörde erteilt Be-
freiungen von den Verboten, Beschrän-
kungen sowie Duldungs- und Handlungs-
pflichten nach § 52 Abs. 1 Satz 2 und 
§ 53 Abs. 5 WHG. Eine Befreiung kann 
widerrufen oder nachträglich mit Neben-
bestimmungen versehen werden, um das 
Gewässer oder die Heilquellen im Rah-
men der Verordnung vor nachteiligen 
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Veränderungen zu schützen, die bei Er-
teilung der Befreiung nicht vorhersehbar 
waren. Außerdem erlässt die untere 
Wasserbehörde behördliche Entschei-
dungen im Sinne des § 52 Abs. 1 Satz 1 
und § 53 Abs. 5 WHG, soweit eine Rege-
lung nicht bereits in einer Rechtsverord-
nung nach § 51 Abs. 1 oder § 53 Abs. 4 
WHG getroffen worden ist. 

(3) Die Abgrenzung der Schutzgebiete 
und ihrer Zonen sind in der Rechtsver-
ordnung nach § 51 Abs. 1 oder § 53 
Abs. 4 WHG 

  

1. zu beschreiben oder   

2. grob zu beschreiben und in Karten 
darzustellen, die einen Bestandteil der 
Verordnung bilden, oder 

  

3. grob zu beschreiben und in Karten 
darzustellen, die bei Behörden einge-
sehen werden können; die Behörden 
sind in der Rechtsverordnung zu be-
nennen. 

  

Die Karten müssen mit hinreichender 
Klarheit erkennen lassen, welche 
Grundstücke zum Schutzgebiet oder sei-
nen einzelnen Zonen gehören. Im Zweifel 
gelten die Grundstückseigentümerinnen 
oder Grundstückseigentümer als nicht be-
troffen. 

  

(4) § 52 Abs. 5 WHG gilt auch für Anord-
nungen, die die ordnungsgemäße Nut-
zung im Rahmen des Erwerbsgartenbaus 
einschränken.“ 

  

   

2. § 5 wird wie folgt geändert:  2.  unverändert 

In der Überschrift wird der Klammerzu-
satz „(zu § 19 g bis § 19 l WHG)“ durch 
den Klammerzusatz „(zu §§ 62 und 63 
WHG)“ ersetzt. 

  

   

3. § 7 erhält folgende Fassung:  3.  unverändert 

„§ 7 
Erdaufschlüsse 

(zu § 49 Abs. 1 Satz 1 WHG) 

  

(1) Erdarbeiten oder Bohrungen, die mehr 
als 10 m tief in den Boden eindringen 
oder sich unmittelbar oder mittelbar auf 
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die Bewegung, die Höhe oder die Be-
schaffenheit des Grundwassers auswir-
ken können, sind der unteren Wasserbe-
hörde unter Vorlage der für das Unter-
nehmen erforderlichen Pläne (Zeichnun-
gen, Nachweisungen, Beschreibungen) 
einen Monat vor Beginn der Arbeiten an-
zuzeigen. 

(2) Die Zuständigkeiten der Bergbehör-
den bleiben unberührt. Entscheidungen 
der Bergbehörden ergehen nach Anhö-
rung der Wasserbehörden.“  

  

   

4. § 14 erhält folgende Fassung:  4.  unverändert 

„§ 14 
Gemeingebrauch 
(zu § 25 WHG) 

  

(1) Jedermann darf unter den Vorausset-
zungen des § 25 WHG die oberirdischen 
Gewässer zum Baden, Waschen, Trän-
ken, Schwemmen und Eissport benutzen. 
Landeseigene Seen dürfen auch für den 
Tauchsport benutzt werden. 

  

(2) Unter den gleichen Voraussetzungen   

1. darf Wasser in geringen Mengen für 
einen vorübergehenden Zweck ent-
nommen werden, 

  

2. darf Grund- und Quellwasser eingelei-
tet werden, sofern das zugeführte 
Wasser nicht Stoffe enthält, die ge-
eignet sind, das Gewässer schädlich 
zu verunreinigen oder eine sonstige 
nachteilige Veränderung seiner Ei-
genschaften herbeizuführen, 

  

3. darf Niederschlagswasser von   

a) reinen Wohngrundstücken und 
Flächen mit hinsichtlich der Nie-
derschlagswasserbelastung ver-
gleichbarer Nutzung und 

  

b) anderen Flächen in reinen und 
allgemeinen Wohngebieten bis zu 
einer befestigten Fläche von 
1.000 m²  

  

eingeleitet werden,   

4. darf Grund- und Niederschlagswasser 
von ländlichen Wegen im Sinne von 
§ 3 Abs. 1 Nr. 4 des Straßen- und 
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Wegegesetzes des Landes Schles-
wig-Holstein in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. November 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 
2004 S. 140), Zuständigkeiten und 
Ressortbezeichnungen ersetzt durch 
Verordnung vom 12. Oktober 2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 487), eingeleitet 
werden und 

5. dürfen Stoffe und Geräte im Rahmen 
der guten fachlichen Praxis der Fi-
scherei eingebracht werden, soweit 
es sich nicht um intensive Fischzucht 
handelt. 

  

(3) Die fließenden Gewässer und die lan-
deseigenen Seen dürfen mit kleinen 
Fahrzeugen ohne Motorkraft befahren 
werden. Sonstige Seen, die von einem 
Gewässer durchflossen werden, dürfen 
mit solchen Fahrzeugen durchfahren 
werden. Satz 1 gilt auch für Seen, die nur 
teilweise im Eigentum des Landes ste-
hen, hinsichtlich der landeseigenen See-
teile. 

  

(4) Unbeschadet der Absätze 1 und 3 sol-
len das Land die Benutzung der landes-
eigenen Seen, die Gemeinden und Kreise 
mit den Eigentümerinnen oder Eigentü-
mern und den Nutzungsberechtigten die 
Benutzung privateigener Seen im Inte-
resse der Erholung der Bevölkerung so-
wie des Sports vertraglich regeln. 

  

(5) Die Anliegerinnen oder Anlieger eines 
Gewässers haben zu dulden, dass kleine 
Fahrzeuge ohne Motorkraft um Stauanla-
gen oder sonstige Hindernisse herumge-
tragen werden, soweit nicht einzelne 
Grundstücke von der Wasserbehörde 
aufgrund eines Antrages der Anliegerin-
nen oder Anlieger ausgeschlossen sind. 

  

(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 
Gewässer in Hofräumen, Gärten und 
Parkanlagen, die Eigentum der Anliege-
rinnen oder Anlieger sind, sowie für ab-
lassbare Teiche, die ausschließlich der 
Fischzucht oder der Teichwirtschaft die-
nen.“ 

  

   

5. § 18 erhält folgende Fassung:  5.  unverändert 
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„§ 18 
Erweiterung des Gemein-

gebrauchs 
(zu § 25 WHG) 

  

Die untere Wasserbehörde kann durch 
Verordnung im Interesse des Wasser- 
und Eissports und der Erholung für die 
Seen und die in § 14 Abs. 6 bezeichneten 
Gewässer den Gemeingebrauch nach 
§ 14 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 ganz oder 
teilweise zulassen.“ 

  

   

6. § 19 erhält folgende Fassung:  6.  unverändert 

„§ 19 
Einschränkung des Gemein-

gebrauchs und 
des Befahrens mit Wasserfahr-

zeugen 
(zu § 25 WHG) 

  

(1) Die untere Wasserbehörde kann   

1. zum Schutz und zur Erhaltung von 
Natur und Landschaft, 

  

2. zur Verhütung von Nachteilen für die 
öffentliche Sicherheit, 

  

3. zur Verhinderung nachteiliger Verän-
derungen der Eigenschaften des 
Wassers oder anderer Beeinträchti-
gungen des Wasserhaushaltes, der 
Gewässerökologie oder der Uferbe-
reiche, insbesondere zum Schutz der 
öffentlichen Wasserversorgung, 

  

4. zur Gewährleistung der Benutzung 
eines Gewässers aufgrund von Er-
laubnissen, Bewilligungen, alten 
Rechten oder alten Befugnissen oder 
des Eigentümer- oder Anlieger-
gebrauchs 

  

den Gemeingebrauch nach den §§ 14 
und 17 sowie das Befahren mit Wasser-
fahrzeugen auf nicht schiffbaren Gewäs-
sern erster Ordnung und auf Gewässern 
zweiter Ordnung durch Verordnung re-
geln, beschränken oder verbieten. Sind 
Regelungen nach Satz 1 aus überörtli-
chen Gründen für das Landesgebiet oder 
Teile des Landesgebietes erforderlich, er-
lässt die oberste Wasserbehörde die 
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Verordnung. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 können die unteren Wasserbe-
hörden den Gemeingebrauch und das 
Befahren nach § 15 für den Einzelfall 
durch Verwaltungsakt regeln, beschrän-
ken oder verbieten.“ 

  

   

7. § 20 erhält folgende Fassung:  7.  unverändert 

„§ 20 
Anliegergebrauch 

(zu § 26 Abs. 2 WHG) 

  

(1) Die Benutzung der oberirdischen 
Gewässer durch Anliegerinnen und 
Anlieger nach § 26 Abs. 2 WHG er-
streckt sich nicht auf die in § 14 
Abs. 6 bezeichneten Gewässer. 

  

(2) § 19 gilt für den Anliegergebrauch 
entsprechend.“ 

  

   

8. § 21 erhält folgende Fassung:  8.  unverändert 

„§ 21 
Erlaubnisfreie Benutzungen 

(zu §§ 25, 43, 46 Abs. 3 WHG) 

  

(1) Eine Erlaubnis, eine gehobene Er-
laubnis oder eine Bewilligung ist nicht er-
forderlich für Benutzungen 

  

1. der oberirdischen Gewässer   

a) durch das Einleiten von Grund- 
und Quellwasser sowie Nieder-
schlagswasser im Rahmen der 
Anforderungen nach § 14 Abs. 2 
Nr. 2 bis 4, 

  

b) durch das Einbringen von Stoffen 
für Zwecke der Fischerei im Rah-
men der Anforderungen nach § 14 
Abs. 2 Nr. 5, 

  

2. der Küstengewässer   

a) durch das Einleiten oder Einbrin-
gen von Stoffen oder Geräten im 
Rahmen der guten fachlichen 
Praxis der Fischerei, soweit es 
sich nicht um intensive Fischzucht 
handelt und keine signifikanten 
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nachteiligen Veränderungen sei-
ner Eigenschaften zu erwarten 
sind, 

b) durch das Einleiten von Grund- 
und Quellwasser, 

  

c) durch das Einleiten von Nieder-
schlagswasser von  

  

aa) reinen Wohngrundstücken und 
Flächen mit hinsichtlich der 
Niederschlagswasserbelas-
tung vergleichbarer  Nutzung 
und 

  

bb) anderen Flächen in reinen und 
allgemeinen Wohngebieten bis 
zu einer befestigten Fläche 
von 5.000 m2, 

  

d) durch das Einbringen und Einlei-
ten von Stoffen von Schiffen aus, 
sofern dies durch den Betrieb der 
Schiffe verursacht und durch in-
ternationale oder supranationale 
Vorschriften zugelassen ist, 

  

e) durch das Einbringen von Urnen 
unter den Voraussetzungen des 
§ 15 Abs. 4 des Bestattungsge-
setzes vom 4. Februar 2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 70), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 
16. Februar 2009 (GVOBl. Schl.-
H. S. 56), 

  

3. des Grundwassers   

a) durch das Einleiten von Nieder-
schlagswasser mittels Versicke-
rung über eine belebte Bodenzone 
von  

  

aa) reinen Wohngrundstücken und 
Flächen mit hinsichtlich der 
Niederschlagswasserbelas-
tung vergleichbarer Nutzung 
und 

  

bb) anderen Flächen in reinen und 
allgemeinen Wohngebieten bis 
zu einer befestigten Fläche 
von 1.000 m2, 

  

cc) ländlichen Wegen im Sinne 
von § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Stra-
ßen- und Wegegesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein, 
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b) durch das Entnehmen, Zutageför-
dern, Zutageleiten oder Ableiten 
von Grundwasser in geringen 
Mengen für Zwecke des nicht ge-
werblichen Gartenbaus. 

  

Das Einleiten von Niederschlagswas-
ser nach Nummer 3 Buchst. a darf nur 
außerhalb von Wasser- und Heilquel-
lenschutzgebieten und außerhalb von 
Altlasten, altlastverdächtigen Flächen, 
Flächen mit schädlicher Bodenverän-
derung und Verdachtsflächen im Sin-
ne des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 9. Dezember 2004 
(BGBl. I S. 3214), erfolgen. 

  

(2) Die Wasserbehörde kann in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nr. 1 Buchst. a An-
ordnungen zum Schutz der oberirdischen 
Gewässer treffen. Gleiches gilt in den 
Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 Buchst. a 
zum Schutz des Grundwassers.“ 

  

   

9. Den Überschriften der §§ 23 bis 27 wird 
jeweils der Klammerzusatz „(zu § 36 
WHG)“ angefügt. 

 9.  unverändert 

   

10. § 28 wird wie folgt geändert:  10.  unverändert 

a) Der Überschrift wird der Klammerzu-
satz „(zu § 36 WHG)“ angefügt. 

  

b) Absatz 5 wird gestrichen.   

   

11. § 29 wird wie folgt geändert:  11.  unverändert 

a) Der Überschrift wird der Klammerzu-
satz „(zu § 50 WHG)“angefügt. 

  

b) Es wird folgender Absatz angefügt:   

„(3) Durch Verordnung der obersten 
Wasserbehörde oder durch Entschei-
dung der unteren Wasserbehörde 
können Träger der öffentlichen Was-
serversorgung verpflichtet werden, 
auf ihre Kosten die Beschaffenheit 
des für Zwecke der öffentlichen Was-
serversorgung gewonnenen oder ge-
winnbaren Wassers zu untersuchen 
oder durch eine von der Wasserbe-
hörde bestimmten Stelle untersuchen 
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zu lassen.“ 

   

12. § 30 erhält folgende Fassung:  12. § 30 erhält folgende Fassung: 

„§ 30 
Pflicht zur Abwasserbeseiti-

gung 
(zu §§ 54 Abs. 2, 56 WHG) 

 
„§ 30 

Pflicht zur Abwasserbeseiti-
gung 

(zu §§ 54 Abs. 2, 56 WHG) 

(1) Die Gemeinden sind zur Abwasserbe-
seitigung im Rahmen der Selbstverwal-
tung verpflichtet, soweit in den nachfol-
genden Vorschriften nichts anderes be-
stimmt ist. Sie können sich zur Erfüllung 
dieser Aufgabe Dritter bedienen. Ergän-
zend zu § 54 Abs. 2 WHG umfasst die 
Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung 
auch das Einsammeln und Abfahren des 
in abflusslosen Gruben gesammelten 
Abwassers und die Einleitung und Be-
handlung in Abwasserbeseitigungsanla-
gen. Abweichend von Satz 1 ist für die 
Beseitigung des durch landwirtschaftli-
chen Gebrauch verunreinigten Abwas-
sers, das dazu bestimmt ist, auf landwirt-
schaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtne-
risch genutzte Böden aufgebracht zu 
werden, diejenige oder derjenige ver-
pflichtet, bei der oder dem das Abwasser 
anfällt. 

 (1) unverändert 

(2) Abwasser ist von denjenigen, bei de-
nen es anfällt, der oder dem Beseiti-
gungspflichtigen zu überlassen. Absatz 1 
Satz 4 bleibt unberührt. 

 (2) unverändert 

(3) Die Gemeinden regeln die Abwasser-
beseitigung durch Satzung (Abwasser-
satzung) und schreiben darin insbeson-
dere vor, wie und in welcher Zusammen-
setzung und Beschaffenheit ihnen das 
Abwasser zu überlassen ist und welches 
Abwasser nicht oder aufgrund von § 33 
nur mit einer Genehmigung oder nach ei-
ner Vorbehandlung überlassen werden 
darf. Die Abwassersatzung ist örtlich be-
kannt zu machen. Es ist ausreichend, die 
Anlagen der Abwassersatzung zur Ein-
sichtnahme bereitzuhalten. In der Be-
kanntmachung der Abwassersatzung ist 
darauf hinzuweisen, wo die Abwassersat-
zung und die Anlagen eingesehen wer-
den können. Für die Erhebung von Ge-
bühren und Entgelten gelten die Vor-
schriften des Kommunalabgabengeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung 

 (3) unverändert 
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vom 10. Januar 2005 (GVOBl. 2005 
S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20. Juli 2007 (GVOBl. S. 362), mit 
der Maßgabe, dass bei deren Bemes-
sung für die zentrale Abwasserbeseiti-
gung die vorhersehbaren späteren Kos-
ten für die Entschlammung von Abwas-
seranlagen berücksichtigt werden kön-
nen. Hat eine Indirekteinleiterin oder ein 
Indirekteinleiter aufgrund von § 33 Anfor-
derungen zu erfüllen, ist sie oder er inso-
weit abwasserbeseitigungspflichtig. 

(4) Die Gemeinde kann in ihrer Abwas-
sersatzung festlegen, dass eine Untersu-
chung der auf privaten Grundstücken be-
findlichen Anlagen (Grundstücksentwäs-
serungsanlagen) von ihr selbst oder 
durch von ihr Beauftragte durchgeführt 
wird. Sie kann dabei bestimmen, dass der 
Aufwand und die Kosten für die Untersu-
chung in der tatsächlich entstandenen 
Höhe oder nach Einheitssätzen erstattet 
werden. Das Kommunalabgabengesetz 
ist entsprechend anzuwenden. 

   (entfällt) 

(5) Die Eigentümerinnen und Eigentümer 
sowie Nutzungsberechtigte der Grund-
stücke haben das Betreten der Grundstü-
cke sowie erforderliche Arbeiten durch 
die Bediensteten oder Beauftragten des 
Beseitigungspflichtigen zur Durchführung 
ihrer Aufgaben zu dulden. Das Grund-
recht auf Freiheit der Person (Artikel 2 
Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und 
das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
werden insoweit eingeschränkt.“ 

   (entfällt) 

   

13. § 31 erhält folgende Fassung:  13.  unverändert 

„§ 31 
Abwasserbeseitigungskonzept 

(zu § 56 WHG) 

  

(1) Die Gemeinden können aufgrund ihrer 
örtlichen Planungen ein Abwasserbeseiti-
gungskonzept nach Maßgabe des Absat-
zes 2 erstellen und die Abwasserbeseiti-
gungspflicht auf die Nutzungsberechtigte 
oder den Nutzungsberechtigten eines 
Grundstücks, auf den gewerblichen Be-
trieb oder die Betreiberin oder den 
Betreiber einer Anlage  

  

1. für die Beseitigung häuslichen Ab-   
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wassers durch Kleinkläranlagen, 

2. für die Beseitigung von Abwasser aus 
gewerblichen Betrieben und anderen 
Anlagen und 

  

3. für die Beseitigung von Nieder-
schlagswasser 

  

nach Maßgabe der Absätze 3 bis 5 durch 
Satzung übertragen. 

  

(2) Mit dem Abwasserbeseitigungskon-
zept legen die Gemeinden gegenüber der 
Wasserbehörde dar, wie das Abwasser 
im gesamten Gemeindegebiet nach 
Maßgabe der Absätze 3 bis 5 beseitigt 
wird, indem es eine Übersicht über den 
Stand der Abwasserbeseitigung, über die 
zeitliche Abfolge sowie die geschätzten 
Kosten von vorgesehenen Maßnahmen 
enthält. Die oberste Wasserbehörde kann 
durch Verwaltungsvorschrift die in das 
Abwasserbeseitigungskonzept aufzu-
nehmenden Mindestinhalte sowie die 
Form der Darstellung bestimmen. Das 
Abwasserbeseitigungskonzept bedarf vor 
der Übertragung der Abwasserbeseiti-
gungspflicht durch Satzung der Geneh-
migung der Wasserbehörde. Das Abwas-
serbeseitigungskonzept ist regelmäßig 
von den Gemeinden auf Aktualität hin zu 
überprüfen und bei wesentlichen Ände-
rungen der Wasserbehörde erneut zur 
Genehmigung vorzulegen. 

  

(3) Die Gemeinden können entsprechend 
ihrem Abwasserbeseitigungskonzept für 
einzelne Grundstücke oder für bestimmte 
Teile ihres Gebietes vorschreiben, dass 
die Nutzungsberechtigten der Grundstü-
cke häusliches Abwasser durch Klein-
kläranlagen zu beseitigen haben, wenn 
die Übernahme des Abwassers technisch 
oder wegen der unverhältnismäßigen 
Kosten nicht möglich ist. Dies gilt insbe-
sondere, wenn wegen der Siedlungs-
struktur das Abwasser über Kleinkläran-
lagen beseitigt werden muss und eine 
gesonderte Beseitigung das Wohl der 
Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. Die 
Verpflichtung zur Beseitigung des in 
Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms 
bleibt unberührt. Die Gewässer, in die 
eingeleitet werden soll, sind in der Ab-
wassersatzung zu bezeichnen.  

  

(4) Die Gemeinden können entsprechend 
ihrem Abwasserbeseitigungskonzept die 
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Pflicht zur Beseitigung von Abwasser aus 
gewerblichen Betrieben und anderen An-
lagen auf den gewerblichen Betrieb oder 
die Betreiberin oder den Betreiber der An-
lage übertragen, wenn das Abwasser 
wegen seiner Art oder Menge nicht zu-
sammen mit dem in Haushaltungen anfal-
lenden Abwasser beseitigt werden kann 
und eine gesonderte Beseitigung des 
Abwassers das Wohl der Allgemeinheit 
nicht beeinträchtigt. Sollen kommunales 
Abwasser und Abwasser aus einem ge-
werblichen Betrieb gemeinsam behandelt 
werden, kann die Wasserbehörde die 
Abwasserbehandlung mit Genehmigung 
der betroffenen Gemeinde und des ge-
werblichen Betriebes auf diesen übertra-
gen, wenn die Abwasserbehandlung 
durch den gewerblichen Betrieb zweck-
mäßiger ist. 

(5) Die Gemeinden können entsprechend 
ihrem Abwasserbeseitigungskonzept in 
der Abwassersatzung vorschreiben, dass 
und in welcher Weise Niederschlagswas-
ser auf den Grundstücken, auf denen es 
anfällt, zu versickern, zu verrieseln oder 
ortsnah in Gewässer einzuleiten ist, so-
fern dies ohne unverhältnismäßige Kos-
ten möglich und wasserwirtschaftlich 
sinnvoll ist. Beseitigungspflichtig ist die 
oder der Nutzungsberechtigte des Grund-
stücks. Die für die Beseitigung erforderli-
chen Anlagen müssen den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik entspre-
chen. Die Regelung in der Satzung be-
darf der Genehmigung der Wasserbehör-
de. Zur Beseitigung von Niederschlags-
wasser, das außerhalb von im Zusam-
menhang bebauten Ortslagen auf öffent-
lichen Verkehrsanlagen anfällt, ist der 
Träger der Anlagen verpflichtet; soweit es 
innerhalb von im Zusammenhang bebau-
ten Ortslagen anfällt, ist die Gemeinde 
zur Beseitigung verpflichtet. Auf öffentli-
chen Straßen anfallendes Nieder-
schlagswasser ist vom jeweiligen Träger 
der Straßenbaulast abzuleiten und zu be-
seitigen; in den Fällen des § 12 Abs. 2 
des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein trifft die Ver-
pflichtung den Träger der Baulast für die 
Straßenentwässerungseinrichtungen.“ 

  

   

14. Nach § 31 wird folgender § 31a eingefügt:  14.  unverändert 
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„§ 31 a 
Übertragung der Pflicht zur 

Abwasserbeseitigung 
(zu § 56 WHG) 

  

(1) Die Gemeinden können die Aufgabe 
der Abwasserbeseitigung zusammen mit 
dem Satzungsrecht durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag auf Wasser- und Bo-
denverbände, in denen sie Mitglied sind, 
übertragen. Die §§ 30 und 31 gelten ent-
sprechend. Der öffentlich-rechtliche Ver-
trag muss den Gemeinden ein Kündi-
gungsrecht einräumen, wobei die Kündi-
gungsfrist höchstens zwei Jahre betragen 
darf. Der Vertrag bedarf der Genehmi-
gung durch die Kommunalaufsichtsbe-
hörde. 

 

(2) Die zur Abwasserbeseitigung Ver-
pflichteten können zu Zweckverbänden 
oder zu Verbänden im Sinne des Was-
serverbandsgesetzes zusammenge-
schlossen werden. Unbeschadet des § 7 
des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit (GkZ) vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 122), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 14. Dezember 
2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 285), ist ein 
Zusammenschluss insbesondere dann 
möglich, wenn dadurch eine Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit, ins-
besondere eine Gewässerverunreinigung, 
vermieden oder verringert oder die Ab-
wasserbeseitigung insgesamt wirtschaftli-
cher gestaltet werden kann. Absatz 1 
bleibt unberührt. 

 

(3) Wenn es aus Gründen des Allge-
meinwohls erforderlich ist, können die 
Gemeinden die Aufgabe der Abwasser-
beseitigung zusammen mit dem Sat-
zungsrecht ortsnah auf andere Körper-
schaften des öffentlichen Rechts oder auf 
rechtsfähige Anstalten des öffentlichen 
Rechts durch öffentlich-rechtlichen Ver-
trag, der der Genehmigung der Kommu-
nalaufsichtsbehörde bedarf, übertragen. 
§ 18 Abs. 1 und 3 bis 7 sowie die §§ 19 
und 21 GkZ finden insoweit Anwendung. 
Die Körperschaft oder Anstalt wird im 
Umfang der ihr übertragenen Aufgaben 
abwasserbeseitigungspflichtig. § 18 
Abs. 2 GkZ gilt mit der Maßgabe, dass 
den Gemeinden in der Vereinbarung ein 
Mitwirkungsrecht bei der Erfüllung der 
Aufgabe einzuräumen ist. Die Übertra-
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gung auf eine rechtsfähige Anstalt des öf-
fentlichen Rechts darf nur befristet und 
widerruflich erfolgen. Absatz 1 Satz 2 und 
3 gilt entsprechend.“ 

  

15. § 32 erhält folgende Fassung: 15.  unverändert 

„§ 32 
Anforderungen an Abwasser-

einleitungen 
(zu §§ 57, 83 WHG) 

 

Entsprechen Abwassereinleitungen nicht 
den Anforderungen nach § 57 WHG, ei-
nes Bewirtschaftungsplanes oder ver-
bindlichen Vorschriften internationaler 
oder supranationaler Vereinbarungen, hat 
die Wasserbehörde sicherzustellen, dass 
die Einleitungen innerhalb einer ange-
messenen Frist den Anforderungen ent-
sprechen.“ 

 

  

16. In § 33 wird in der Überschrift der Klam-
merzusatz „(zu § 7 a Abs. 1 und 4 WHG)“ 
durch den Klammerzusatz „(zu § 58 
WHG)“ ersetzt. 

16.  unverändert 

  

17. § 34 erhält folgende Fassung: 17.  unverändert 

„§ 34 
Bau und Betrieb von Abwas-

seranlagen 
(zu § 60 WHG) 

 

(1) Als nach § 60 Abs. 1 WHG jeweils in 
Betracht kommende Regeln der Technik 
für die Errichtung und den Betrieb von 
Abwasseranlagen gelten auch die techni-
schen Bestimmungen, die von der obers-
ten Wasserbehörde durch öffentliche Be-
kanntmachung im Amtsblatt für Schles-
wig-Holstein eingeführt werden. 

 

(2) Kommt die Betreiberin oder der 
Betreiber der Verpflichtung nach § 60 
Abs. 2 WHG nicht nach, ordnet die Was-
serbehörde die erforderlichen Maßnah-
men unter Fristsetzung an. 

 

(3) Die Abwasseranlagen sind entspre-
chend den Regeln der Technik hochwas-
sersicher zu errichten und zu betreiben. 
Zur Unterhaltung der Anlagen gehören 
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insbesondere auch Vorkehrungen, um 
durch Störungen im Betrieb der Anlage 
oder durch Reparaturen verursachte Ver-
schlechterungen der Ablaufwerte zu er-
reichen. Für den Betrieb nach § 60 Abs. 1 
WHG ist in ausreichender Zahl Personal 
zu beschäftigen, das eine geeignete Aus-
bildung besitzt.“ 

  

18. § 35 erhält folgende Fassung: 18.  unverändert 

„§ 35 
Planfeststellung, Genehmigung 

(zu § 60 Abs. 3 und 4 WHG) 

 

(1) Die Errichtung, der Betrieb sowie die 
wesentliche Änderung einer Abwasser-
behandlungsanlage, die für organisch be-
lastetes Abwasser von mehr als 
3.000 kg/d BSB5 (roh) oder für anorga-
nisch belastetes Abwasser von mehr als 
1.500 m3 Abwasser in zwei Stunden aus-
gelegt ist, bedürfen der Planfeststellung. 
Kühl- und Niederschlagswasser ist bei 
der Feststellung der Abwassermengen 
nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen. Für 
das Planfeststellungsverfahren gelten die 
§§ 68 und 70 WHG sowie die §§ 125 und 
126 entsprechend. Anlagen im Sinne von 
Satz 1 sind lediglich genehmigungspflich-
tig, wenn ein Bebauungsplan Festsetzun-
gen für den Standort der Anlage enthält. 

 

(2) Die Errichtung, der Betrieb sowie die 
wesentliche Änderung von Abwasserbe-
handlungsanlagen, die nicht unter § 60 
Abs. 3 WHG und Absatz 1 fallen, sind 
genehmigungspflichtig. Die Genehmigung 
entfällt für 

 

1. Anlagen zum Behandeln von häusli-
chem Schmutzwasser, bei denen der 
Schmutzwasseranfall 8 m3/d nicht 
übersteigt, 

 

2. Abwasserbehandlungsanlagen nach 
den Vorschriften des § 18 Abs. 1 Nr. 2 
der Landesbauordnung mit der Maß-
gabe, dass bei den sonstigen Richtli-
nien der Europäischen Gemeinschaft 
(Buchstabe c) in der Bauregelliste B 
nach § 18 Abs. 7 Nr. 2 der Landes-
bauordnung nichts anderes bekannt 
gemacht ist, 

 

3. Abwasserbehandlungsanlagen, für 
die nach den bauordnungsrechtlichen 

 



Drucksache 17/348 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode 

 

 - 18 - 

Vorschriften auch hinsichtlich wasser-
rechtlicher Anforderungen Verwend-
barkeits-, Anwendbarkeits- und Über-
einstimmungsnachweise zu führen 
sind, 

4. Abwasserbehandlungsanlagen, die 
von der obersten Wasserbehörde we-
gen ihrer einfachen Bauart oder weil 
ihr Betrieb keiner Steuerung bedarf, 
bekannt gemacht worden sind, 

 

5. Abwasservorbehandlungsanlagen,  

6. Abwasserbehandlungsanlagen nach 
Maßgabe des Absatzes 3. 

 

(3) Abwasserbehandlungsanlagen kön-
nen durch das deutsche Institut für Bau-
technik der Bauart nach zugelassen wer-
den, wenn sie serienmäßig hergestellt 
werden, keiner Planfeststellung nach Ab-
satz 1 unterliegen und nicht unter die Be-
stimmungen nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 
oder 3 fallen. Die Bauartzulassungen an-
derer Länder gelten auch in Schleswig-
Holstein.“ 

 

  

19. § 37 wird gestrichen. 19.  unverändert 

  

20. § 38 erhält folgende Fassung: 20. § 38 erhält folgende Fassung: 

„§ 38 
Umfang der Unterhaltung 

(zu § 39 WHG) 

„§ 38 
Umfang der Unterhaltung 

(zu § 39 WHG) 

(1) Die Gewässerunterhaltung umfasst 
neben den in § 39 Abs. 1 Satz 2 WHG 
genannten Maßnahmen insbesondere 
auch: 

(1) Die Gewässerunterhaltung umfasst 
neben den in § 39 Abs. 1 Satz 2 WHG 
genannten Maßnahmen insbesondere 
auch: 

 1. die Erhaltung und Sicherung eines 
ordnungsgemäßen Wasserabflus-
ses, 

1. die Entwicklung und Pflege von Ge-
wässerrandstreifen gemäß den Fest-
legungen im Maßnahmenprogramm, 

2.  unverändert 

2. Maßnahmen zur Verhinderung von 
Uferabbrüchen, die den Wasserab-
fluss erheblich behindern oder die zu 
einer Gefährdung von Deichen und 
Dämmen führen können, 

3. unverändert 
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3. an schiffbaren Gewässern Maßnah-
men zur Verhütung oder Beseitigung 
von Schäden an Ufergrundstücken, 
die durch die Schifffahrt entstehen 
können oder entstanden sind, wenn 
die Schäden den Bestand der Ufer-
grundstücke gefährden. 

4. unverändert 

Die Vorschriften über den Gewässeraus-
bau bleiben unberührt. 

Die Vorschriften über den Gewässeraus-
bau bleiben unberührt. 

(2) Neben den in § 39 Abs. 2 WHG ge-
nannten Vorgaben ist bei der Gewässer-
unterhaltung den Belangen des Hoch-
wasserschutzes Rechnung zu tragen. Die 
Gewässerunterhaltung darf nicht zu einer 
Beeinträchtigung der direkt von den Ge-
wässern abhängenden Landökosysteme 
und Feuchtgebiete, der in § 2 b Abs. 1 
Nr. 5 bezeichneten Schutzgebiete und 
der nach § 30 Abs. 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes in Verbindung mit § 21 
Abs. 1 des Landesnaturschutzgesetzes 
geschützten Biotope im Hinblick auf de-
ren Wasserhaushalt führen. 

(2) unverändert 

(3) Die Unterhaltung der Außentiefs (§ 3 
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. e) umfasst die Erhal-
tung eines ordnungsgemäßen Wasserab-
flusses.“ 

(3) unverändert 

  

21. Nach § 38 wird folgender § 38 a einge-
fügt: 

21.  unverändert 

„§ 38 a 
Gewässerrandstreifen 

(abweichend von § 38 Abs. 3, 
zu § 38 Abs. 4 WHG) 

 

Abweichend von § 38 Abs. 3 WHG sind 
Gewässerrandstreifen nur an den Ge-
wässern einzurichten, für die das Maß-
nahmenprogramm (§ 82 WHG) entspre-
chende Anforderungen enthält oder die 
Einrichtung und Erhaltung vertraglich 
vereinbart wurde. Die Breite des Gewäs-
serrandstreifens ergibt sich aus dem 
Maßnahmenprogramm oder aus der je-
weiligen vertraglichen Vereinbarung. So-
weit vertraglich nichts anderes vereinbart 
ist, ist innerhalb des Gewässerrandstrei-
fens auch die Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln und Düngemitteln verbo-
ten.“ 
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22. Die §§ 39 bis 46 erhalten folgende Fas-
sung: 

22.  unverändert 

„§ 39 
Unterhaltungslast bei Gewäs-

sern erster Ordnung 
(zu § 40 Abs. 1 und abwei-

chend von § 40 Abs. 2 WHG) 

 

Die Unterhaltung der Gewässer erster 
Ordnung mit Ausnahme der Bundeswas-
serstraßen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a 
und b) obliegt dem Land. Abweichend 
von § 40 Abs. 2 WHG kann die Aufgabe 
der Unterhaltung an Gewässern nach 
Satz 1 sowie an anderen in der Unterhal-
tungspflicht des Landes liegenden Ge-
wässern durch öffentlich-rechtlichen Ver-
trag auf Wasser- und Bodenverbände 
übertragen werden. 

 

  

§ 40 
Unterhaltungspflicht bei Ge-
wässern zweiter Ordnung 

(abweichend von § 40 Abs. 1 
WHG) 

 

(1) Die Unterhaltung der fließenden Ge-
wässer zweiter Ordnung und der Seen 
und Teiche, durch die sie fließen oder 
aus denen sie abfließen, obliegt 

 

1. den Eigentümerinnen oder Eigentü-
mern des Gewässers, 

 

2. den Anliegerinnen oder Anliegern,  

3. den Eigentümerinnen oder Eigentü-
mern von Grundstücken und Anlagen, 
die aus der Unterhaltung Vorteile ha-
ben oder die die Unterhaltung er-
schweren, und 

 

4. den anderen Eigentümerinnen oder 
Eigentümern von Grundstücken im 
Einzugsgebiet; zu den Grundstücken 
im Einzugsgebiet rechnen im vollen 
Umfang auch solche Grundstücke, die 
Mulden, Senken, Kuhlen oder ähnli-
che Bodenvertiefungen enthalten, aus 
denen ein oberirdisches Abfließen in 
ein nach Satz 1 zu unterhaltendes 
Gewässer nicht möglich ist oder ge-
wöhnlich nicht stattfindet; das gleiche 
gilt für Grundstücke, die von Erdwäl-
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len umschlossen sind. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für kleine Gewässer 
von wasserwirtschaftlich untergeordneter 
Bedeutung. Die Unterhaltung dieser Ge-
wässer obliegt den in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 
Genannten. Als solche Gewässer gelten 

 

1. Gewässer, soweit sie ein Gebiet von 
weniger als 20 ha entwässern, 

 

2. Gewässer, die keine besondere Be-
deutung für die Vorflut haben, 

 

3. Gewässer, die überwiegend der Ent-
wässerung von Verkehrsflächen oder 
die ausschließlich der Ableitung von 
Abwasser dienen. 

 

(3) Bei Zweifeln über die Bedeutung von 
Gewässern entscheidet die Wasserbe-
hörde nach Anhörung der Wasser- und 
Bodenverbände und der Anliegergemein-
den. Sie kann dabei auch Ausnahmen 
von Satz 3 Nr. 1 zulassen, wenn dies aus 
Gründen einer ordnungsgemäßen Vorflut 
erforderlich ist. 

 

  

§ 41 
Unterhaltungspflicht bei Außen-

tiefs 
(zu § 40 Abs. 1 WHG) 

 

(1) Die Unterhaltung der Außentiefs ob-
liegt dem Land, wenn ihre Begrenzungs-
merkmale (§ 1 Abs. 3) landwärts in einem 
Deich liegen, der in der Unterhaltungs-
pflicht des Landes steht. 

 

(2) Im Übrigen sind die Außentiefs von 
denjenigen zu unterhalten, die für die 
oberirdischen Gewässer unterhaltungs-
pflichtig sind, deren Fortsetzung das Au-
ßentief ist. Unterhaltungspflichten anderer 
bleiben unberührt. 

 

  

§ 42 
Erfüllung der Unterhaltungs-

pflicht 
(zu § 40 Abs. 1 WHG) 

 

(1) Die Unterhaltungspflicht nach § 40 
wird von Wasser- und Bodenverbänden 
erfüllt. 
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(2) Soweit die Erfüllung der Unterhal-
tungspflicht durch Wasser- und Boden-
verbände unzweckmäßig ist oder derarti-
ge Verbände noch nicht bestehen, erfül-
len 

 

1. bei Gewässern im Sinne des § 40 
Abs. 1 die Anliegergemeinden, 

 

2. bei Gewässern im Sinne des § 40 
Abs. 2 die Eigentümerin oder der Ei-
gentümer des Gewässers und, wenn 
sich diese oder dieser nicht ermitteln 
lässt, die Eigentümerinnen oder Ei-
gentümer der Ufergrundstücke  

 

die Unterhaltungspflicht. Über die 
Zweckmäßigkeit entscheidet die Wasser-
behörde.  

 

  

§ 43 
Umlage des Unterhaltungsauf-
wandes auf die Unterhaltungs-

pflichtigen 
(zu § 40 Abs. 1 WHG) 

 

(1) Für die Wasser- und Bodenverbände, 
die die Unterhaltungspflicht nach § 40 er-
füllen (Unterhaltungsverbände), gilt das 
Recht der Wasser- und Bodenverbände. 
Im Falle des § 40 Abs. 1 gilt als Vorteil im 
Sinne des § 30 Abs. 1 des Wasserver-
bandsgesetzes auch die Möglichkeit des 
Abfließens oder der unterirdischen Abga-
be des auf einer Grundfläche anfallenden 
Niederschlagswassers in das zu unterhal-
tende Gewässer oder dessen Zuflüsse. 

 

(2) Wer die Unterhaltungspflicht nach 
§ 42 Abs. 2 Nr. 2 erfüllt, kann von den in 
§ 40 Abs. 2 bezeichneten Unterhaltungs-
pflichtigen eine angemessene Kostenbe-
teiligung in entsprechender Anwendung 
der nach § 21 Abs. 1 des Landeswasser-
verbandsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Februar 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 86) geltenden Maß-
stäbe fordern. Im Streitfall stellt die Was-
serbehörde das Verhältnis der Kostenbe-
teiligung durch Verwaltungsakt fest. 
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§ 44 
Aufrechterhaltene Unterhal-

tungspflichten 
(zu § 40 Abs. 2 WHG) 

 

An die Stelle der nach den §§ 39 bis 42 
zur Unterhaltung Verpflichteten treten, 
wenn bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 

 

1. in einem Beschluss, der eine Verlei-
hung ausspricht oder ein Zwangsrecht 
begründet, in einem sonstigen beson-
deren Titel oder in einer gewerbe-
rechtlichen Genehmigung der Unter-
nehmerin oder dem Unternehmer die 
Verpflichtung zur Unterhaltung eines 
Gewässers auferlegt ist, die Unter-
nehmerin oder der Unternehmer auf 
die Dauer der Verpflichtung; 

 

2. aufgrund öffentlich-rechtlicher Verein-
barung die Unterhaltung abweichend 
geregelt ist, die oder der danach Ver-
pflichtete. 

 

  

§ 45 
Übernahme der Unterhaltung 
(abweichend von § 40 Abs. 2 

WHG) 

 

(1) Die Erfüllung der Unterhaltungspflicht 
kann aufgrund einer Vereinbarung unter 
Zustimmung der Wasserbehörde mit öf-
fentlich-rechtlicher Wirkung von einer 
oder einem anderen übernommen wer-
den. 

 

(2) Gemeinden und Kreise können die ih-
nen aus der Übernahme der Unterhaltung 
erwachsenden Kosten auf die Unterhal-
tungspflichtigen ihres Gebietes umlegen. 

 

  

§ 46 
Ersatzvornahme 

(zu § 40 Abs. 4 WHG) 

 

(1) Wird die Unterhaltungspflicht, die nicht 
einer öffentlich- rechtlichen Körperschaft 
obliegt, nicht oder nicht genügend erfüllt, 
so haben die Anliegergemeinden die je-
weils erforderlichen Unterhaltungsarbei-
ten durchzuführen. 
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(2) Die Ersatzvornahme muss, außer bei 
Gefahr im Verzug, schriftlich angedroht 
werden. In der Androhung ist die Höhe 
des Kostenbetrages für die Ersatzvor-
nahme vorläufig zu veranschlagen und 
der oder dem Verpflichteten eine ange-
messene Frist zur Vornahme der erfor-
derlichen Unterhaltungsarbeiten zu set-
zen.“ 

 

  

23. § 47 wird gestrichen. 23.  unverändert 

  

24. § 48 erhält folgende Fassung: 24.  unverändert 

„§ 48 
Besondere Pflichten bei der 

Gewässerunterhaltung 
(zu § 41 WHG) 

 

(1) Soweit nicht erhebliche Nachteile für 
die bisherige Nutzung entstehen, haben 
die Anlieger und die Hinterlieger neben 
den in § 41 Abs. 1 WHG geregelten Dul-
dungspflichten außerdem zu dulden, dass 
der Unterhaltungspflichtige den Aushub 
auf ihren Grundstücken einebnet. § 41 
Abs. 4 WHG gilt entsprechend. 

 

(2) Fischereiberechtigte können keine 
Entschädigung verlangen, wenn ihr Recht 
durch die Unterhaltung beeinträchtigt 
wird. Den Fischereiberechtigten sind die 
beabsichtigten Maßnahmen entspre-
chend § 41 Abs. 1 Satz 2 WHG vorher 
anzukündigen.“ 

 

  

25. § 49 erhält folgende Fassung: 25.  unverändert 

„§ 49 
Behördliche Entscheidungen 
zur Gewässerunterhaltung 
(zu § 42 Abs. 1 und abwei-

chend von § 42 Abs. 2 WHG) 

 

(1) Die untere Wasserbehörde erlässt die 
nach § 42 Abs. 1 Nr. 1 und 2 WHG zuläs-
sigen behördlichen Entscheidungen 
durch wasserbehördliche Anordnung. 
Dabei können Art und Umfang der Unter-
haltungsmaßnahmen und die hierfür ein-
zuhaltenden Fristen näher bestimmt wer-
den, sofern das Maßnahmenprogramm 
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hierzu keine weitergehenden Anforderun-
gen enthält. 

(2) Die wasserbehördlichen Anordnungen 
können auch allgemein für mehrere Ge-
wässer, für mehrere Unterhaltungspflich-
tige oder für Einzugsgebiete oder Teilein-
zugsgebiete durch Verordnung der unte-
ren Wasserbehörde geregelt werden. 
Sind Regelungen für das Landesgebiet 
oder Teile des Landesgebietes erforder-
lich, erlässt die oberste Wasserbehörde 
die Verordnung. 

 

(3) Das Maßnahmenprogramm kann vor-
sehen, dass für Gewässer oder Teile da-
von Einzelheiten der Gewässerunterhal-
tung im Sinne des § 42 Abs. 1 WHG und 
§ 38 LWG in Gewässerpflegeplänen ge-
regelt werden. Die oberste Wasserbehör-
de kann durch Verordnung Vorschriften 
über die Form und den Inhalt von Ge-
wässerpflegeplänen sowie über das Ver-
fahren ihrer Aufstellung und Genehmi-
gung erlassen. 

 

(4) Abweichend von § 42 Abs. 2 WHG 
stellt die untere Wasserbehörde nur in 
den Fällen des § 43 Abs. 2 Satz 2 das 
Verhältnis der Kostenbeteiligung fest.“ 

 

  

26. In der Überschrift zu § 50 wird der Klam-
merzusatz „(zu § 29 WHG)“ durch den 
Klammerzusatz „(zu § 36 WHG)“ ersetzt. 

26.  unverändert 

  

27. § 51 erhält folgende Fassung: 27.  unverändert 

„§ 51 
Förderung der Unterhaltung 

durch das Land 
(zu § 40 Abs. 1 WHG) 

 

(1) Das Land gewährt den Wasser- und 
Bodenverbänden, den Gemeinden und 
den Teilnehmergemeinschaften im Sinne 
des § 16 des Flurbereinigungsgesetzes 
auf Antrag einen Zuschuss im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel zu ihren Aufwendungen 

 

1. für Maßnahmen im Rahmen der Erfül-
lung der Gewässerunterhaltungs-
pflicht (§ 40 Abs. 1 und § 41 Abs. 2) 
und 
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2. für den Betrieb von Schöpfwerken 
zum Zwecke der schadlosen Abfüh-
rung von Wasser, 

 

sofern dabei die Ziele der §§ 1, 5, 6 und 
39 WHG, der §§ 2, 2 b und 38 dieses 
Gesetzes sowie des Bewirtschaftungs-
planes und des Maßnahmenprogramms 
beachtet werden. 

 

(2) Der Zuschuss bemisst sich nach dem 
prozentualen Anteil des Mittelwertes der 
förderungsfähigen Aufwendungen einer 
oder eines Unterhaltungspflichtigen im 
Sinne von Absatz 1, die nach den geprüf-
ten Haushaltsrechnungen für den Zeit-
raum 1991 bis 1995 entstanden sind, an 
den gemittelten förderungsfähigen Auf-
wendungen aller Unterhaltungspflichtigen 
in diesem Zeitraum. Die Grundlagen des 
Zuschusses sind jährlich unter Berück-
sichtigung eingetretener Kostensteige-
rungen neu festzusetzen. 

 

(3) Die Zuschüsse werden zum 1. Juli ei-
nes jeden Jahres für das jeweilige Haus-
haltsjahr gewährt. Die Abwicklung des 
Bewilligungsverfahrens wird von dem 
Landesverband der Wasser- und Boden-
verbände Schleswig-Holstein als Aufgabe 
zur Erfüllung nach Weisung wahrgenom-
men. Die oberste Wasserbehörde wird 
ermächtigt, durch Verwaltungsvorschrif-
ten 

 

a) festzulegen, in welchem anteiligen 
Verhältnis die Haushaltsmittel für die 
Gewässerunterhaltung, den Schöpf-
werksbetrieb und die Deichunterhal-
tung bereitgestellt werden, 

 

b) Einzelheiten über die Neufestsetzung 
der Zuschussgrundlagen im Sinne 
von Absatz 2 zu regeln, 

 

c) Regelungen über das Bewilligungs-
verfahren zu erlassen. 

 

(4) Für die Rücknahme oder den Widerruf 
der Bewilligungsbescheide gelten die 
Vorschriften des Landesverwaltungsge-
setzes entsprechend.“ 

 

  

28. Nach § 51 wird folgender § 52 eingefügt: 28.  unverändert 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode Drucksache 17/348  

 

 - 27 - 

„§ 52 
Zusätzlich anwendbare Vor-
schriften beim Gewässeraus-

bau 
(zu §§ 67 bis 71 WHG) 

 

Die §§ 53 bis 55 finden für den Gewäs-
serausbau zusätzlich Anwendung.“ 

 

  

29. Den Überschriften zu den §§ 53 bis 55 
wird jeweils der Klammerzusatz „(zu 
§§ 67 bis 71 WHG)“ angefügt. 

29.  unverändert 

  

30. Der Überschrift zu § 56 wird der Klam-
merzusatz „(zu § 36 WHG)“ angefügt. 

30.  unverändert 

  

31. § 57 erhält folgende Fassung: 31. § 57 erhält folgende Fassung: 

„§ 57 
Überschwemmungsgebiete 
und vorläufige Sicherung 

(zu § 76 und § 78 Abs. 6 WHG) 

„§ 57 
Überschwemmungsgebiete 
und vorläufige Sicherung 

(zu § 76 und § 78 Abs. 6 WHG) 

(1) Überschwemmungsgebiete sind  (1) Überschwemmungsgebiete sind  

1. die Gebiete zwischen oberirdischen 
Gewässern und Deichen oder sonsti-
gen Hochwasserschutzanlagen sowie 

1. die Gebiete zwischen oberirdischen 
Gewässern und Binnendeichen  oder 
sonstigen Hochwasserschutzanlagen 
sowie 

2. die in § 76 Abs. 1 Satz 1 WHG be-
zeichneten sonstigen Gebiete.  

2. unverändert 

Dies gilt auch für Gebiete an oberirdi-
schen Gewässern, die von den Gezeiten 
beeinflusst werden. 

Dies gilt auch für Gebiete an oberirdi-
schen Gewässern, die von den Gezeiten 
beeinflusst werden. 

(2) Die oberste Wasserbehörde kann 
durch Verordnung Überschwemmungs-
gebiete auch abweichend von Absatz 1 
Nr. 1 festsetzen. 

(2) unverändert 

(3) Die vor dem 10. Mai 2005 durch Ver-
ordnung bestimmten Überschwem-
mungsgebiete gelten als festgesetzt im 
Sinne von § 31 b Abs. 2 Satz 3 Wasser-
haushaltsgesetz in der Fassung vom 3. 
Mai 2005 (BGBl. I S. 1224). 

(3) unverändert 

(4) Die oberste Wasserbehörde veröffent-
licht die Karte eines Überschwemmungs-
gebietes, das bereits ermittelt, aber noch 
nicht nach § 76 Abs. 2 WHG festgesetzt 

(4) unverändert 
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ist, im Amtsblatt für Schleswig-Holstein 
(vorläufige Sicherung). Auf die nach § 78 
Abs. 6 WHG entsprechende Geltung des 
§ 78 Abs. 1 bis 5 WHG ist in der Veröf-
fentlichung hinzuweisen. Die vorläufige 
Sicherung endet mit Inkrafttreten der 
Verordnung nach § 76 Abs. 2 WHG, spä-
testens jedoch zehn Jahre nach Veröf-
fentlichung der Karte.“ 

  

32. § 58 erhält folgende Fassung: 32.  unverändert 

„§ 58 
Besondere Schutzvorschriften 
für Überschwemmungsgebiete 

(zu §§ 77, 78 WHG) 

 

(1) Für Überschwemmungsgebiete im 
Sinne von § 57 Abs. 1 Nr. 1 gilt § 78 
WHG entsprechend. 

 

(2) In Überschwemmungsgebieten im 
Sinne von § 57 Abs. 1 kann die untere 
Wasserbehörde allgemein oder im Einzel-
fall anordnen, dass die Nutzungsberech-
tigten von Grundstücken 

 

1. Gegenstände und Ablagerungen so-
wie bauliche und sonstige Anlagen, 
die den Wasserabfluss behindern, 
beseitigen, 

 

2. Grundstücke so bewirtschaften, wie 
es zum schadlosen Abfluss des 
Hochwassers, insbesondere zur Ver-
hütung von Bodenabschwemmungen 
oder zur Vermeidung des Ab-
schwemmen von Düngemitteln oder 
Pflanzenbehandlungsmitteln, erforder-
lich ist, 

 

3. Vertiefungen einebnen,  

4. Düngemittel oder Pflanzenschutzmit-
tel nicht oder nur in bestimmten Um-
fang anwenden. 

 

(3) Die untere Wasserbehörde kann An-
ordnungen zum Erhalt oder zur Rückge-
winnung von Rückhalteflächen treffen, 
soweit dies für den Hochwasserschutz er-
forderlich ist. § 78 Abs. 5 Satz 2 WHG gilt 
entsprechend.“ 

 

  

33. § 59 wird gestrichen. 33.  unverändert 
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34. In der Überschrift zu § 59 a wird der 
Klammerzusatz „(zu § 31 a Abs. 3 WHG)“ 
durch den Klammerzusatz „(zu § 79 
Abs. 2 WHG)“ ersetzt. 

34.  unverändert 

  

35. § 68 erhält folgende Fassung: 35.  unverändert 

„§ 68 
Zulassung von Bauten des 

Küstenschutzes 
(zu § 68 WHG) 

 

(1) Das Errichten, Beseitigen, Verstärken 
oder wesentliche Umgestalten von Dei-
chen, Sicherungsdämmen und Sperrwer-
ken (Bauten des Küstenschutzes) in und 
an Küstengewässern, die dem Schutz 
gegen Sturmfluten oder in anderer Weise 
dem Küstenschutz dienen, bedarf eines 
Planfeststellungsbeschlusses oder einer 
Plangenehmigung. 

 

(2) Die Verstärkung oder Änderung von 
Deichen, Sicherungsdämmen oder Sperr-
werken kann ohne Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens genehmigt 
werden, wenn 

 

1. es sich um eine Verstärkung oder Än-
derung innerhalb des bereits beste-
henden Deiches einschließlich des 
Zubehörs handelt, 

 

2. das Vorhaben von unwesentlicher 
Bedeutung ist und 

 

3. gemäß §§ 3, 6 und 7 des Landes-
UVP-Gesetzes keine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht. 

 

(3) Die für die Genehmigung nach Ab-
satz 2 zuständige Küstenschutzbehörde 
hat die nach anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften erforderlichen 
Zulassungen anderer Behörden einzuho-
len und gleichzeitig mit ihrer Genehmi-
gung auszuhändigen. Mit dem Antrag gel-
ten alle nach anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften erforderlichen 
Anträge auf behördliche Zulassungen und 
Anzeigen als gestellt. Versagt eine ande-
re Behörde, die nach anderen Vorschrif-
ten dazu befugt ist, ihre Zulassung, teilt 
sie dies unter Benachrichtigung der Küs-
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tenschutzbehörde der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller durch schriftlichen 
Bescheid mit. § 11 Abs. 2 des Landesna-
turschutzgesetzes findet keine Anwen-
dung. 

(4) § 17 WHG gilt entsprechend für die 
Zulassung des vorzeitigen Beginns in ei-
nem Planfeststellungsverfahren und ei-
nem Plangenehmigungsverfahren.“ 

 

  

36. § 85 a wird wie folgt geändert: 36.  unverändert 

a) Der Überschrift wird nach dem Wort 
„Selbstüberwachung“ der Klammer-
zusatz „(zu §§ 36, 50, 61 WHG)“ an-
gefügt. 

 

b) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

 

„Wer Anlagen zur Benutzung eines 
Gewässers im Sinne von § 9 WHG 
oder Anlagen nach den §§ 60 bis 62 
WHG sowie Anlagen nach den §§ 36 
und 50 WHG und §§ 29 und 56 be-
treibt, hat den ordnungsgemäßen Zu-
stand und Betrieb dieser Anlagen so-
wie ihre Auswirkungen auf die Ge-
wässer und ihre Umwelt auf eigene 
Kosten zu überwachen.“ 

 

  

37. § 85 b wird wie folgt geändert: 37.  unverändert 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„§ 85 b 
Zulassung von Untersuchungs-

stellen und Fachkundigen 
(zu §§ 58 und 61 WHG)“ 

 

b) In Absatz 1 werden nach dem Wort 
„Untersuchungsstellen“ die Worte 
„oder Fachkundige“ eingefügt. 

 

c) In Absatz 2 werden nach dem Wort 
„Untersuchungsstelle“ die Worte „oder 
eine Fachkundige oder ein Fachkun-
diger“ eingefügt. 

 

  

38. § 104 erhält folgende Fassung: 38.  unverändert 
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„§ 104 
Ausgleich 

(abweichend von § 99 WHG) 

 

Abweichend von § 99 Satz 2 WHG findet 
für einen Ausgleich nach § 99 Satz 1 
WHG § 96 Abs. 1 und 5 WHG keine An-
wendung. Der Ausgleich bemisst sich 
nach den Aufwendungen und Erträgen, 
die ohne Anordnungen bei einer ord-
nungsgemäßen land- oder forstwirtschaft-
lichen oder erwerbsgärtnerischen Nut-
zung entstanden wären. Er ist durch eine 
jährlich zum 1. Juli für das vorherige Ka-
lenderjahr fällig werdenden Betrag in 
Geld zu leisten. Der Anspruch erlischt, 
wenn er nicht bis zum 1. Februar des auf 
den Antragszeitraum folgenden Jahres 
mit den erforderlichen Nachweisen bean-
tragt wird. Der Ausgleichsanspruch ent-
steht nicht, soweit die wirtschaftlichen 
Nachteile durch zumutbare betriebliche 
Maßnahmen oder durch andere Leistun-
gen aus öffentlichen Haushalten oder von 
Dritten ausgeglichen werden können. 
Verstößt die oder der Nutzungsberechtig-
te gegen eine die Bewirtschaftung re-
gelnde Schutzbestimmung, Anordnung 
oder Auflage, kann der Ausgleich ganz 
oder teilweise versagt oder auch mit Wir-
kung für die Vergangenheit zurückgefor-
dert werden. Die oberste Wasserbehörde 
kann durch Verordnung die Höhe des 
Ausgleichs, die Pauschalierung der Aus-
gleichszahlungen, die Festsetzung von 
Geringfügigkeitsgrenzen und das Verfah-
ren regeln. Dabei kann bestimmt werden, 
dass der Anspruch gegenüber der oder 
dem nach § 97 WHG Begünstigten gel-
tend zu machen ist. Für Streitigkeiten 
steht der Rechtsweg zu den ordentlichen 
Gerichten offen.“ 

 

  

39. § 105 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 39.  unverändert 

„(2) Die oberste Wasserbehörde ist zu-
ständig für 

 

1. die Aufstellung, Überprüfung und Ak-
tualisierung der Bewirtschaftungsplä-
ne und Maßnahmenprogramme in 
den Flussgebietseinheiten (§ 2 a) und 
für die Koordinierung und Steuerung 
der Maßnahmen und Verfahren zur 
Erreichung der Bewirtschaftungsziele 
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(Flussgebietsbehörde), 

2. die Risikobewertung (§ 73 WHG), die 
Erstellung von Gefahren- und Risiko-
karten (§ 74 WHG), die Erstellung von 
Risikomanagementplänen (§§ 75, 79-
81 WHG) und die Festsetzung von 
Überschwemmungsgebieten (§ 76 
Abs. 2 WHG), 

 

3. die Entwicklung und Umsetzung von 
Meeresstrategien im Sinne der Richt-
linie 2008/56/EG vom 17. Juni 2008, 

 

4. Verfahrenshandlungen bei Maßnah-
men der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes, 

 

5. Entscheidungen über das Einbringen 
von Stoffen in Küstengewässer und 
Seeschifffahrtsstrassen, und Ent-
scheidungen über andere Benutzun-
gen dieser Gewässer, soweit sie nicht 
zum Gebiet einer Gemeinde gehören 
und in § 107 Abs. 1 Nr. 2 nichts ande-
res bestimmt ist, 

 

6. die Prüfung und Veröffentlichung der 
Möglichkeiten der Wasserkraftnut-
zung gemäß § 35 Abs. 3 WHG.“ 

 

  

40. § 107 wird wie folgt geändert: 40.  unverändert 

a) Absatz 1 Nr. 3 erhält folgende Fas-
sung: 

 

„für Binnendeiche (§ 64 Abs. 2 Nr. 4), 
mit Ausnahme der Deiche, für die die 
untere Küstenschutzbehörde zustän-
dig ist,“  

 

b) In Absatz 1 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und es werden fol-
gende Nummern angefügt: 

 

„5. als Behörde gemäß §§ 4, 5, 7, 8 
und 11 der Rohrfernleitungsver-
ordnung vom 27. September 2002 
(BGBl. I S. 3777, ber. S. 3809) 
hinsichtlich der Vorhaben nach 
19.3, 19.8 und 19.9 der Anlage 1 
des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757, 
ber. S. 2797), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11. August 2009 (BGBl. I 
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S. 2723), 

6. für die Erteilung von Bescheini-
gungen für die Stromerzeugung 
aus Wasserkraft gemäß § 23 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
vom 25. Oktober 2008 (BGBl. I 
S. 2074), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542).“ 

 

  

41. § 108 wird wie folgt geändert: 41.  unverändert 

In Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:  

„Über eine Benutzung dieser Gewässer 
im Rahmen der Gefahrenabwehr gemäß 
§ 8 Abs. 2 WHG sind sie unverzüglich zu 
unterrichten. Übungen und Erprobungen 
im Sinne von § 8 Abs. 3 WHG sind ihnen 
rechtzeitig vorher anzuzeigen.“ 

 

  

42. § 119 wird wie folgt geändert: 42.  unverändert 

a) In der Überschrift wird der Klammer-
zusatz „(zu §§ 9 und 18 WHG)“ durch 
den Klammerzusatz „(zu §§ 11 bis 15 
und 22 WHG, abweichend von § 18 
Abs. 2 Satz 2 WHG)“ ersetzt. 

 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird der Klammerzusatz 
„(§ 18 WHG, § 123)“ durch den 
Klammerzusatz „(§ 22 WHG, 
§ 123)“ ersetzt. 

 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 
eingefügt: 

 

„Abweichend von § 18 Abs. 1 
WHG darf die Bewilligung aus den 
in § 117 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 
des Landesverwaltungsgesetzes 
genannten Gründen widerrufen 
werden.“ 

 

  

43. § 124 wird wie folgt geändert: 43.  unverändert 

a) In der Überschrift wird das Wort 
„Quellenschutz-“ durch das Wort 
„Heilquellenschutz-“ und der Klam-
merzusatz „(zu § 31 b WHG)“ durch 
den Klammerzusatz „(zu §§ 51 
Abs. 1, 53 Abs. 4 und § 76 Abs. 2 
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WHG)“ ersetzt. 

b) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 4 
Abs. 1 oder § 57 Abs. 3“ durch die 
Angabe „§§ 51 Abs. 1, 53 Abs. 4, § 76 
Abs. 2 WHG oder § 57 Abs. 2 dieses 
Gesetzes“ ersetzt. 

 

c) In Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 57 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 76 
Abs. 2 WHG oder § 57 Abs. 2 dieses 
Gesetzes“ ersetzt. 

 

  

44. § 125 erhält folgende Fassung: 44.  unverändert 

„§ 125 
Planfeststellung und Plange-

nehmigung 
(zu §§ 67, 68 WHG) 

 

(1) Im Planfeststellungsverfahren erge-
hen Entscheidungen über 

 

1. den Ausbau von Gewässern im Sinne 
von § 67 Abs. 2 Satz 1 WHG, 

 

2. den Bau von Deichen und Dämmen 
im Sinne von § 67 Abs. 2 Satz 3 WHG 
und sonstigen Hochwasserschutzan-
lagen, die den Binnenhochwasserab-
fluss beeinflussen, 

 

3. die Errichtung und Veränderung von 
Deichen, Sicherungsdämmen und 
Sperrwerken im Sinne von § 68 und 

 

4. den Bau und Betrieb von Abwasser-
anlagen im Sinne von § 35 Abs. 1. 

 

(2) Ergänzend zu § 68 Abs. 3 Nr. 1 WHG 
darf der Plan auch festgestellt oder ge-
nehmigt werden, wenn eine Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit zu er-
warten ist, diese aber durch Bedingungen 
und Auflagen verhütet oder ausgeglichen 
werden kann.“ 

 

  

45. § 126 erhält folgende Fassung: 45.  unverändert 
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„§ 126 
Anwendbare Vorschriften bei 

Planfeststellungs- und Plange-
nehmigungsverfahren 

(zu § 70 und abweichend von 
§ 70 Abs. 1 Halbsatz 2 WHG) 

 

(1) Abweichend von § 70 Abs. 1 Halb-
satz 2 WHG gelten für die Planfeststel-
lung und die Plangenehmigung die 
§§ 139 bis 145 des Landesverwaltungs-
gesetzes, soweit in den Absätzen 2 bis 4, 
in § 127 und den übrigen Vorschriften 
dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt 
ist. § 19 WHG bleibt unberührt. 

 

(2) § 141 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 
und § 142 Abs. 2 und 3 des Landesver-
waltungsgesetzes sind nicht anzuwen-
den. Anstelle der in Satz 1 genannten 
Vorschriften des Landesverwaltungsge-
setzes findet § 14 Abs. 3 bis 6 WHG mit 
der Maßgabe entsprechende Anwen-
dung, dass § 14 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 
und Abs. 6 Satz 2 WHG außerdem gilt, 
wenn Ausgleichsmaßnahmen wirtschaft-
lich nicht vertretbar sind. Dient der Ge-
wässerausbau dem Wohl der Allgemein-
heit, findet zusätzlich § 16 Abs. 2 WHG 
entsprechende Anwendung. 

 

(3) Ergänzend zu dem in § 70 Abs. 1 
Halbsatz 1 WHG genannten § 13 Abs. 1 
WHG finden § 13 Abs. 2 WHG und § 107 
Abs. 2 LVwG entsprechende Anwendung. 

 

(4) Der Widerruf ist auch nach Unan-
fechtbarkeit des Planfeststellungsbe-
schlusses oder der Plangenehmigung zu-
lässig, wenn dies zur Erreichung der Be-
wirtschaftungsziele nach § 2 b erforder-
lich ist und das Maßnahmenprogramm 
nach § 131 entsprechende Anforderun-
gen enthält. Im Falle des Widerrufs gilt 
§ 117 Abs. 6 LVwG entsprechend. 

 

(5) Eine Planfeststellung oder eine Plan-
genehmigung kann für ein Vorhaben, für 
das nach dem Landes-UVP-Gesetz oder 
dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung eine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht, nur in einem Ver-
fahren erteilt werden, das den Anforde-
rungen des Landes-UVP-Gesetzes oder 
des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung entspricht.“ 
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46. § 127 erhält folgende Fassung: 46.  unverändert 

„§ 127 
Enteignungsrechtliche Vorwir-
kung, Enteignungsverfahren 
(zu § 71 und abweichend von 

§ 71 Satz 1 WHG) 

 

(1) Abweichend von den in § 71 Satz 1 
WHG genannten Voraussetzungen ist für 
ein Unternehmen der öffentlichen Was-
serversorgung, der öffentlichen Abwas-
serbeseitigung, des Küsten- und Hoch-
wasserschutzes oder des Ausbaus von 
Gewässern im öffentlichen Interesse, das 
der Planfeststellung bedarf, die Enteig-
nung zulässig. Für Plangenehmigungen 
gilt § 71 Satz 1 WHG entsprechend, 
wenn Rechte anderer nur unwesentlich 
beeinträchtigt werden. Für das Verfahren 
gelten im Übrigen die allgemeinen lan-
desrechtlichen Vorschriften über die Ent-
eignung. 

 

(2) Ist die sofortige Ausführung des beab-
sichtigten Unternehmens aus Gründen 
des Wohls der Allgemeinheit dringend 
geboten, kann die Enteignungsbehörde 
die Unternehmerin oder den Unternehmer 
auf Antrag durch Beschluss in den Besitz 
des von dem Enteignungsverfahren be-
troffenen Grundstücks vorzeitig einwei-
sen. Der Beschluss über die vorzeitige 
Besitzeinweisung ist der Eigentümerin 
oder dem Eigentümer, der unmittelbaren 
Besitzerin oder dem unmittelbaren Besit-
zer und der Unternehmerin oder dem Un-
ternehmer zuzustellen. Wird der Enteig-
nungsantrag abgewiesen, ist die vorzeiti-
ge Besitzeinweisung aufzuheben. 

 

(3) Die Unternehmerin oder der Unter-
nehmer hat für die durch die vorzeitige 
Besitzeinweisung entstandenen Vermö-
gensnachteile Entschädigung zu leisten, 
soweit die Nachteile nicht durch die Ver-
zinsung der für die Enteignung gewährten 
Geldentschädigung ausgeglichen wer-
den. Art und Höhe der Entschädigung 
werden durch Beschluss der Enteig-
nungsbehörde festgesetzt. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 

 

(4) Auf Antrag einer der in Absatz 2 
Satz 2 genannten Personen hat die Ent-
eignungsbehörde den Zustand des 
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Grundstücks vor der vorzeitigen Besitz-
einweisung in einer Niederschrift festzu-
halten, soweit er für die Besitzeinwei-
sungs- oder Enteignungsentschädigung 
erheblich sein kann.“ 

  

47. § 128 erhält folgende Fassung: 47.  unverändert 

„§ 128 
Entschädigungsverfahren 

(zu § 98 WHG) 

 

(1) Zuständige Behörde für die Entschei-
dung über die Entschädigung nach § 98 
Abs. 2 WHG ist 

 

1. die oberste Wasserbehörde in den 
Fällen, in denen das Land zur Ent-
schädigung verpflichtet ist, 

 

2. in allen anderen Fällen die Wasser-
behörde, welche die die Entschädi-
gungspflicht auslösende Anordnung 
oder Entscheidung getroffen hat. 

 

(2) Kommt eine gütliche Einigung nach 
§ 98 Abs. 2 Satz 1 WHG zustande, hat 
die Wasserbehörde diese Einigung zu 
beurkunden und den Beteiligten eine 
Ausfertigung der Urkunde zuzustellen. 

 

(3) Im Fall des § 98 Abs. 2 Satz 2 WHG 
hat die Wasserbehörde die Entschädi-
gung durch schriftlichen Bescheid festzu-
setzen. Hierin sind die oder der Entschä-
digungspflichtige und die oder der Ent-
schädigungsberechtigte zu bezeichnen. 
Der Bescheid und eine Belehrung über 
Zulässigkeit, Form und Frist der Klage 
sind den Beteiligten zuzustellen. 

 

(4) Wird die oder der Entschädigungs-
pflichtige verpflichtet, ein Grundstück zu 
erwerben, hat die Wasserbehörde unver-
züglich das Grundbuchamt zu ersuchen, 
einen Vermerk über die Verpflichtung 
einzutragen. Der Vermerk wirkt gegen-
über dem öffentlichen Glauben des 
Grundbuches wie eine Vormerkung zur 
Sicherung des Anspruchs auf Übertra-
gung des Eigentums.“ 

 

  

48. § 129 erhält folgende Fassung: 48.  unverändert 
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„§ 129 
Vollstreckbarkeit 
(zu § 98 WHG) 

 

(1) Die Urkunde über die Einigung (§ 128 
Abs. 2) ist vollstreckbar, sobald sie den 
Beteiligten zugestellt worden ist. Der 
Festsetzungsbescheid (§ 128 Abs. 3) ist 
den Beteiligten gegenüber vollstreckbar, 
wenn er für sie unanfechtbar geworden 
ist oder das Gericht ihn für vorläufig voll-
streckbar erklärt hat. 

 

(2) Die Zwangsvollstreckung richtet sich 
nach den Vorschriften der Zivilprozess-
ordnung über die Vollstreckung von Urtei-
len in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. 
Die vollstreckbare Ausfertigung wird von 
der Urkundsbeamtin oder dem Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle des Amts-
gerichts erteilt, in dessen Bezirk die Was-
serbehörde ihren Sitz hat, oder, wenn das 
Verfahren bei einem Gericht anhängig ist, 
von der Urkundsbeamtin oder dem Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts. In den Fällen der §§ 731, 767 
bis 770, 785 und 786 der Zivilprozess-
ordnung tritt an die Stelle des Prozessge-
richtes das Amtsgericht, in dessen Bezirk 
die Wasserbehörde ihren Sitz hat.“ 

 

  

49. § 130 erhält folgende Fassung: 49.  unverändert 

„§ 130 
Rechtsweg 

(zu § 98 WHG) 

 

(1) Wegen der Festsetzung der Entschä-
digung können die Beteiligten binnen ei-
ner Notfrist von drei Monaten nach Zu-
stellung des Festsetzungsbescheides 
Klage vor den ordentlichen Gerichten er-
heben. 

 

(2) Die Klage gegen die Entschädigungs-
verpflichtete oder den Entschädigungs-
verpflichteten wegen der Entschädigung 
in Geld ist auf Zahlung des verlangten 
Betrages oder Mehrbetrages zu richten. 
Die Klage gegen die Entschädigungsbe-
rechtigte oder den Entschädigungsbe-
rechtigten ist darauf zu richten, dass die 
Entschädigung unter Aufhebung oder 
Abänderung des Festsetzungsbeschei-
des anderweitig festgesetzt wird. Klagt 
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die oder der Entschädigungspflichtige, 
fallen ihr oder ihm die Kosten des ersten 
Rechtszuges in jedem Fall zur Last.“ 

  

50. § 133 a erhält folgende Fassung: 50.  unverändert 

„§ 133 a 
Hochwasser-Risikobewertung, 
Gefahrenkarten, Risikokarten 
und Risikomanagementpläne 

(zu § 79 WHG) 

 

Die Veröffentlichung der Hochwasser-
Risikobewertung, der Gefahren- und Risi-
kokarten und der Risikomanagementplä-
ne kann in der Form erfolgen, dass im 
Amtsblatt für Schleswig-Holstein darauf 
hingewiesen wird, wo diese eingesehen 
werden können.“ 

 

  

51. In § 137 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte 
„der Verordnung“ durch die Worte „den 
Verordnungen“ ersetzt. 

51.  unverändert 

  

52. In § 139 Abs. 2 Nr. 1 werden nach den 
Worten „die keiner Planfeststellung be-
darf,“ die Worte „und die Errichtung oder 
wesentliche Änderung eines Sportbootha-
fens“ eingefügt. 

52.  unverändert 

  

53. § 142 wird wie folgt geändert: 53.  unverändert 

In § 142 Abs. 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 

 

„Sie sind Verkehrsbehörden nach § 140 
Abs. 6.“ 

 

  

54. § 144 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgende Fas-
sung: 

54.  unverändert 

„2. des § 137 Abs. 1, § 140 Abs. 5 
Satz 2, § 140 a Abs. 1 Satz 1 oder 
§ 141 Satz 1“ 
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Artikel 2 
Änderung des Landesgesetzes 

über die Umweltverträglich-
keitsprüfung   

Artikel 2 
Änderung des Landesgesetzes 

über die Umweltverträglich-
keitsprüfung   

Das Landesgesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (Landes-UVP-Gesetz - 
LUVPG) vom 13. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 246), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. August 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 426), 
wird wie folgt geändert: 

 unverändert 

  

Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:  

1. Nummer 1.14 wird gestrichen.  

2. Nummer 1.15 erhält folgende Fassung:  

„1.15 Deiche, Sicherungsdämme, und 
Sperrwerke (Bauten des Küsten-
schutzes), Siele, Schleusen und 
sonstige Küstenschutzanlagen 
sowie meerestechnische Arbeiten, 
die geeignet sind, Veränderungen 
der Küste mit sich zu bringen, mit 
Ausnahme der Unterhaltung und 
Wiederherstellung solcher Bauten“ 

 

3. Nummer 1.16 wird gestrichen.  

  

Artikel 3 
Inkrafttreten  

Artikel 3 
Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 

 unverändert 

 


